
 

 

 

Dezernat IV 
Amt für Jugend, Familie und Frauen 
Herr Lilkendey, Tel. 2840 
Frau Schäfer-Albrecht, Tel. 2062 
Bremerhaven, 01.12.2020 

  
 
 
Vorlage Nr.  IV/66/2020 
für den Magistrat 

Anzahl Anlagen: 1 

 
 
 
 

Absenkung des Eigenanteils der Lebenshilfe Bremerhaven e.V. und der AWO Sozial-

dienste GmbH Bremerhaven an den Betriebskosten für die von ihnen betriebenen Kin-

dertagesstätten 
 

A Problem 
Die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung -Ortsvereinigung Bremerhaven e.V. 
hat bereits mit Finanzierungsübersicht für das Jahr 2019 die Absenkung des Eigenanteils für 
die Kindertagesstätte „Kindergarten für alle“ von 5% auf 1 % beantragt. Aufgrund der Gleichbe-
handlung aller freien Träger beantragt die Lebenshilfe eine Reduzierung des Eigenanteils auf 
1%. Prüffähige Unterlagen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Lebenshilfe wurden aller-
dings erst Ende August dieses Jahres vorgelegt, sodass eine Prüfung der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit erst jetzt abgeschlossen werden konnte. 
 
Die Lebenshilfe Bremerhaven e.V. ist Träger der Kindertagesstätte „Kindergarten für alle“ mit 
54 Kita-Plätzen. Es wird eine Zuwendung zu den Betriebskosten in Höhe von derzeit jährlich 
484.678,58 € gewährt, die Lebenshilfe hat für 2020 einen Eigenanteil in Höhe von 25.602,41 € 
zu leisten. 
 
Die Prüfung aller von der Lebenshilfe Bremerhaven e.V. vorgelegten Unterlagen, wie Gewinn-
und Verlustrechnungen aus den Jahren 2016-2018, Betriebskostenabrechnungsbögen, Orga-
nigramm etc. hat ergeben, dass der Träger insgesamt profitabel ist, allerdings im Teilbereich 
„Kindergarten für alle“ in den vergangenen Jahren dauerhaft Fehlbeträge erwirtschaftet hat und 
die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Teilbereichs Kindergarten unter diesen Bedingungen nicht 
gegeben wäre. Insgesamt wird die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Lebenshilfe jedoch als 
gesichert eingeschätzt. 
 
Die AWO Sozialdienste GmbH Bremerhaven hat ebenfalls die Absenkung der Eigenanteile für 
die von ihr betriebenen Kindertagesstätten von 4 bzw. 5% auf 1% beantragt, weil der zu hohe 
Eigenanteil für den Betrieb der Kitas einen wesentlichen Anteil an dem Jahresfehlbetrag für 
2019 ausmache. 
  
Die AWO Sozialdienste GmbH Bremerhaven ist Träger der Kindertagesstätten Hermann-
Ehlers-Str.(Max&Moritz), Ferdinand-Lassalle-Straße (Kita+Krippe) und Kita „Pfiffikus“ mit Krippe 
„Villa-Minikus“ mit insgesamt 195 Kita-Plätzen und 125 Krippen-Plätzen. Es wird eine Zuwen-
dung zu den Betriebskosten für alle Einrichtungen von derzeit jährlich 3.020.126,78 € gewährt, 
die AWO hat einen Eigenanteil von insgesamt 138.874,02 € für das Jahr 2020 zu tragen. 
 
Die AWO hatte bereits für das Jahr 2019 eine Senkung der Eigenanteile beantragt, die jedoch 
nach umfangreicher Prüfung der Jahresabschlüsse für die 2016-2018 zunächst abgelehnt wur-
de. Die AWO ergänzte daraufhin, dass sie als gemeinnützige GmbH keine wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetriebe betreibt, die größere Gewinne erzielen könnten. Alle Einrichtungen der AWO 
werden entweder über Entgelte oder Zuwendungen finanziert. Diese Erträge dürften schon von 
ihrer Struktur nicht für die Querfinanzierung von Kindertagesstätten verwendet werden. 



- 2 - 

 

 

Nach Prüfung weiterer Unterlagen und des Jahresabschlusses 2019 kann festgehalten werden, 
dass die AWO Sozialdienst GmbH das Jahr 2019 defizitär abgeschlossen hat, dieser Fehlbe-
trag wesentlich dem Bereich Kita zuzuordnen ist. Die AWO bestätigt allerdings, dass die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit gegeben ist, aber eine Reduzierung der zu tragenden Eigenantei-
le die wirtschaftliche Situation erheblich unterstützen würde. 
 
Die Lebenshilfe Bremerhaven e.V. und die AWO sind seit vielen Jahren zuverlässige und kos-
tenbewusst handelnde Partner bei der Versorgung mit Kindergarten- und Krippenplätzen. Auf 
das vorgehaltene Betreuungsangebot ist die Stadt auf Grund der gesetzlichen Vorgaben im 
Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII zurzeit und auch zukünftig dringend angewiesen. Von 
daher sollte alles darangesetzt werden, diese Träger als Partner für die Kindergartenarbeit mit 
den derzeitigen, bzw. weiteren Platzangeboten zu behalten. 
 
Nach Ansicht der Lebenshilfe Bremerhaven e.V. und der AWO Bremerhaven ist die künftige 
Bereitstellung der Kita-und Krippenplätze nur möglich, wenn der Eigenanteil auf jeweils 1% ge-
senkt wird.  
 
 

B Lösung 
Zur Sicherung der 54 Kindergartenplätze der Lebenshilfe Bremerhaven e.V. und der 320 Kin-
dergarten- und Krippenplätze der AWO wird der zu leistende Eigenanteil für den Kindertages-
stättenbereich zum Haushaltsjahr 2021 von 4 bzw. 5% auf 1% gesenkt. Die dafür erforderlichen 
Haushaltsmittel wurden im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020/2021 für den AWO-
Eigenanteil bereits berücksichtigt und sind aus dem Kapitel 6470 zu finanzieren. 
 
 

C Alternativen 
Keine. Bei einer möglichen Übernahme der Betreuungsplätze durch einen anderen Träger wür-
den für die Stadt höhere Kosten entstehen. 
 
 

D Auswirkungen des Beschlussvorschlags 
Bei Senkung des Eigenanteils von 4 bzw. 5% auf 1 % würden für die Stadt zusätzliche Kosten 
in Höhe von ca. 107.155 € für die AWO Sozialdienste GmbH und ca. 20.490 € für die Lebens-
hilfe Bremerhaven e.V. entstehen, die aus vorhandenen Haushaltsmitteln zu finanzieren sind. 
 
In den Kindertagesstätten werden auch behinderte bzw. von Behinderung bedrohte Kinder be-
treut. 
Personalwirtschaftliche Auswirkungen sind nicht zu erkennen. Die Geschlechtergerechtigkeit ist 
sichergestellt. Die Belange von Klima und Sport sind nicht berührt. Ausländische Mitbürgerin-
nen und Mitbürger sind durch den Beschluss nicht in besonderer Weise betroffen. Eine beson-
dere örtliche Betroffenheit des Stadtteils liegt nicht vor. 
 
 

E Beteiligung / Abstimmung 
Stadtkämmerei 

 

 

F Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem BremIFG 
Eine Veröffentlichung nach dem BremIFG wird gewährleistet. 
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G Beschlussvorschlag 
Der Magistrat stimmt zu, dass zur Sicherung von insgesamt 374 Kindertagesstätten- und Krip-
penplätzen die Eigenanteile der Lebenshilfe Bremerhaven e.V. und der AWO Sozialdienste 
GmbH rückwirkend zum 01.01.2020 von 4% bzw. 5% auf 1 % gesenkt werden und die Finanzie-
rung durch  Haushaltsmittel im Kapitel 6470 in Höhe von jährlich ca. 127.645 € erfolgt. 
 
 
 
 
 
Frost 
Stadtrat  
 
 
 
Anlage: Übersicht Eigenanteile AWO und Lebenshilfe 


